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 Versicherung von Entsorgungskosten (ohne Erdreich)

 1. Bis zu der für Entsorgungskosten besonders vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko sind
    die Kosten für UNTERSUCHUNG, ABFUHR, BEHANDLUNG und DEPONIERUNG versichert.

 1.1. Diese Kosten müssen verursacht werden durch
      - eine in diesem Vertrag versicherte Gefahr und
      - am Versicherungsort befindliche versicherte Sachen.

 1.2. Versichert  ist  jeweils  nur die kostengünstigste Abwicklung, wenn gemäß den gesetzlichen oder
      behördlichen Bestimmungen verschiedene Möglichkeiten der Entsorgung zulässig sind.

 1.3. Entsorgungskosten, die durch Kontamination von Erdreich, Gewässern oder Luft verursacht werden,
      sind nicht versichert.

 1.4. Bei  Vermischung  von  nicht versicherten Sachen mit versicherten Sachen werden nur die Entsor-
      gungskosten für die versicherten Sachen ersetzt.

 1.5. Entstehen  Entsorgungskosten für versicherte Sachen, die bereits vor Eintritt des Schadenereig-
      nisses  kontaminiert waren (Altlasten), so sind nur jene Kosten versichert, die den für die Be-
      seitigung der Altlasten erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht  darauf,  ob
      und wann dieser Betrag ohne das Schadenereignis aufgewendet worden wäre.

 2. UNTERSUCHUNGSKOSTEN sind Kosten, die dadurch entstehen, daß durch   b e h ö r d l i c h e   oder
    s a c h v e r s t ä n d i g e   Untersuchung festgestellt werden muß, ob
    - gefährlicher Abfall oder Problemstoffe,
    - Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen unter-
      liegen,
    angefallen, wie diese zu behandeln und/oder zu deponieren sind.

 2.1. Gefährlicher  Abfall  und  Problemstoffe  sind  im  Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG),
      BGBl. 325/90 in der Fassung BGBl. 155/94, zu verstehen.

 3. ABFUHRKOSTEN sind Kosten des Transports zum Zweck der Behandlung oder zur Deponierung.

 4. BEHANDLUNGSKOSTEN sind Kosten für Maßnahmen, welche dazu dienen, gefährlichen Abfall/Problemstof-
    fe  oder Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen
    unterliegen,  im  Sinn  des  Abfallwirtschaftsgesetzes  (AWG),  BGBl. 325/90   in   der   Fassung
    BGBl. 155/94 zu verwerten, zu beseitigen oder deponiefähig zu machen.

 4.1. Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der Versicherungssum-
      me  nach  Punkt 1  unter der Voraussetzung versichert, daß die Zwischenlagerung dem Versicherer
      unverzüglich angezeigt wird.

 5. DEPONIERUNGSKOSTEN sind Kosten der Deponierung einschließlich der für die Deponierung zu entrich-
    tenden öffentlichen Abgaben.
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